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Anlass:   

Ort:   

Datum:   

Öffnungszeiten:   

Veranstalter:   

Andere am Anlass 
beteiligte: 

 

  

  

  

Inkassostelle für die Taxe:   

Ort und Datum:   

Unterschrift: Veranstalter: 

    

 
 

VERFÜGUNG: 
 

1. Die Ausnahmebewilligung gemäss Gesetz über den Ladenschluss wird erteiligt. 

2. Die Taxe beträgt  Fr.  
               =============== 

3. Besonderes: 

a) Es wird darauf hingewiesen, dass diese Bewilligung die separat einzuholenden 
Patente, wie Festwirtschaftspatente usw. nicht einschliesst. 
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 Der Gemeindepräsident: 
 
 
 
 
Kopie an:  Die Gemeinderatsschreiberin: 
- Gemeindekassieramt 
- Polizei   


